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Entwicklung der Einwohnerzahl in der Ortsgemeinde  

Gossersweiler-Stein 
(Hauptwohnung, Stand jeweils am 30.06. eines Jahres) 

 

 

Jahr Einwohner 
Veränderung zum 

Vorjahr 

Veränderung zum 

Vorjahr in % 

2004 1.439 - 22 - 1,51 

2005 1.450 + 11 + 0,76 

2006 1.449 - 1 - 0,07 

2007 1.463 + 14 + 0,97 

2008 1.443 - 20 - 1,37 

2009 1.424 - 19 - 1,32 

2010 1.427 + 3 + 0,21 

2011 1.407 - 20 - 1,40 

2012 1.385 - 22 - 1,56 

2013 1.395 + 10 + 0,72 

2014 1.379 - 12 - 0,86 

2015 1.372 - 7 - 0,51 

2016 1.397 + 25 + 1,82 

2017 1.394 - 3 - 0,21 

2018 1.374 - 20 - 1,43 

2019 1.412 + 38 + 2,77 

2020 1.418 + 6 + 0,42 

2021 1.410 - 8 - 0,56 

2022 1.414 + 4 + 0,28 

 

5



 

 

 
 

Übersicht über die Altersstruktur in der  
Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein 

(Hauptwohnsitze, Stand 30.06.2022) 

 

 

 

Altersgruppe Einwohner 
 

in Prozent 

bis 9 Jahre 131 
 

9,264 

10 3 19 Jahre 105 
 

7,426 

20 3 29 Jahre 108 
 

7,638 

30 3 39 Jahre 185 
 

13,083 

40 3 49 Jahre 126 
 

8,911 

50 3 59 Jahre 266 
 

18,813 

60 3 69 Jahre 228 
 

16,124 

70 3 79 Jahre 146 
 

10,325 

80 3 89 Jahre 113 
 

7,992 

90 3 99 Jahre 6 
 

0,424 

ab 100 Jahre 0 
 

0,000 

Gesamt 1.414 
 

100 
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Übersicht über die Entwicklung  
der Realsteuerhebesätze in der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein 

 

 

Haushaltsjahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer 

2004 269 317 352 

2005 280 320 352 

2006 280 320 352 

2007 280 320 352 

2008 280 320 352 

2009 280 320 352 

2010 269 317 352 

2011 285 338 352 

2012 285 338 352 

2013 300 365 365 

2014 300 365 365 

2015 300 365 365 

2016 300 365 365 

2017 300 365 365 

2018 300 365 365 

2019 300 365 365 

2020 300 365 365 

2021 300 365 365 

2022 300 365 365 
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Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein  
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 

 

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 

(GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:  

 
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 

Festgesetzt werden: Haushaltsjahr Haushaltsjahr 
 2023 2024 
1.  im Ergebnishaushalt 
  
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.869.300 ¬ 1.816.200 ¬ 

 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.839.900 ¬ 1.815.650 ¬ 

 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf + 29.400 ¬ + 550 ¬ 

 
2.  im Finanzhaushalt 
 
 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  + 91.800 ¬ + 66.750 ¬ 

 
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 260.800 ¬ 58.900 ¬ 

 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 183.000 ¬ 100.000 ¬ 

 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus 

 Investitionstätigkeit auf + 77.800 ¬  - 41.100 ¬ 

 

 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus 

 Finanzierungstätigkeit auf  - 169.600 ¬ - 25.650 ¬ 

 
 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 

 

  Haushaltsjahr Haushaltsjahr
  2023 2024 
 
 zinslose Kredite auf 0 ¬ 0 ¬ 

 verzinste Kredite auf 0 ¬ 0 ¬ 

  ---------------- ---------------- 

 zusammen 0 ¬ 0 ¬ 

 

§ 2 a Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 
 

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird wie folgt festgesetzt: 

 

Haushaltsjahr 2023: 0 ¬ 
Haushaltsjahr 2024: 0 ¬ 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 Steuersätze 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt: 

 

    2023 2024 

1) Grundsteuer    

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)                   300 v.H. 300 v.H. 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                   365 v.H. 365 v.H. 

 

2) Gewerbesteuer                    365 v.H. 365 v.H. 

§ 5 Beiträge 
 

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für 

die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wie folgt festgesetzt: 

 

7,50 ¬/ha 

 

Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. 

 

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen 

(Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den 

Haushaltsjahren 2023 und 2024 auf 

 

 20,27 ¬/qm 

 

 festgesetzt. 

 

§ 6 Eigenkapital 
 

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2021   3.610.466 ¬ 

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2022 3.581.396 ¬ 

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2023 3.610.796 ¬ 

Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2024 3.611.346 ¬ 

 

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß  

§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.500 ¬ überschritten sind.  

 
§ 8 Wertgrenze für Investitionen 

 
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 ¬ sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen. 

 

§ 9 Inkrafttreten 
 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2023 in Kraft. 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2024 in Kraft. 

 

 

Gossersweiler-Stein,  

Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein 

Ausgefertigt: 

 

 

 

Pascal Braun 

Ortsbürgermeister 
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Nachweis 

 

über die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des  

 

Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 

 

 

 

1. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde 

    gemäß § 97 Abs. 1 GemO ab dem                           zur Einsichtnahme und zum Einreichen  

    von Vorschlagen zur Verfügung gehalten. Die öffentliche Bekanntmachung hierzu erfolgte 

    am                          im Trifelskurier, Ausgabe Nr. 

 

 

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom                                   

 beschlossen. 

 

 

3.  Die Haushaltssatzung wurde am                                 der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße  

 in Landau in der Pfalz vorgelegt. 

 

 Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße als Aufsichtsbehörde hat die der  

 Genehmigungspflicht unterliegenden Teile der Haushaltssatzung am 

 unter Az.:                                             kommunalaufsichtlich genehmigt bzw. Bedenken 

 wegen Rechtsverletzungen nicht geltend gemacht. 

 

 

4. Die Haushaltssatzung wurde am                                 im Trifelskurier, Ausgabe Nr.               ,  

 amtliches Bekanntmachungsblatt der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels, öffentlich  

 bekannt gemacht. 

 

 

5. Der Haushaltsplan lag gemäß § 97 Abs. 3 GemO an sieben Werktagen in der Zeit  

 vom                              bis                             bei der Verbandsgemeindeverwaltung 

 Annweiler am Trifels, Infoschalter am Haupteingang, während den üblichen Dienststunden 

 öffentlich aus. 

 

 

 

Annweiler am Trifels, den 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Im Auftrag 
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Vorbericht zum Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 

 

 

Gliederung Vorbericht: 

 

 

1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 

3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 

2023 und 2024 

 3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt 

 3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt 

 3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 3 Allgemeines 

 3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 3 Zentrale Finanzdienstleistungen  

4. Entwicklung der Verschuldung 

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 

6.    Entwicklung des Eigenkapitals 

7.    Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie  

        Finanzspitze) 

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren 

9. Schlussbemerkungen 
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1. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021 
 

Der Ortsgemeinderat hat am 25.11.2021 den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen. 

Für das Haushaltjahr 2021 wurden festgesetzt: 

 

im Ergebnishaushalt  
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 88.150 ¬.  
 

Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.  
 

im Finanzhaushalt  
- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  

- 43.650 ¬ 

- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 173.850 ¬ 

- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  

+ 217.500 ¬. 
 

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO nicht ausgeglichen.  

 
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren in Höhe 

von 50.000 EUR veranschlagt. 

 

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes verlief besser als geplant. Abgeschlossen hat die 

Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von rund 10.500 ¬. Dies bedeutet gegenüber der 

Haushaltsplanung eine Verbesserung um rund 198.650 ¬. Ursächlich hierfür sind trotz niedrigere 

Gewerbesteuererträge insbesondere der höhere Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, höhere 

Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie die Entnahme aus dem Sonderposten kommunaler 

Finanzausgleich. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen insbesondere im Bereich Personal sowie 

Unterhaltung der Grundstücke und der Infrastruktur reduziert werden.  
 

Zur Entwicklung des Finanzhaushaltes ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und 

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 43.650 ¬) mit rund + 16.600 ¬ deutlich 
besser ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im 

Ergebnishaushalt, soweit diese in 2021 zahlungswirksam waren. 

 

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz:  

- 173.850 ¬) steht ein Ergebnis in Höhe von rund + 2.800 ¬ gegenüber. Diese Verbesserung ergibt sich 
aus der Verschiebung folgender Investitionsmaßnahmen: 

- Kauf Seitenmulcher 
- Beleuchtung Radweg 

- Bau einer barrierefreien Bushaltestelle. 

 

Der geplante Investitionskredit in Höhe von 50.000 ¬ wurde nicht benötigt, jedoch wurde die 

Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2020 mit der Aufnahme des Investitionsdarlehens in 

Höhe von 336.750 ¬ in Anspruch genommen. 
 

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des 

Haushaltsjahres 2021 auf 407.650 ¬. 
 

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand in Höhe 

von rund 478.100 ¬ (Vorfinanzierung des >Ausbau´s >Alte Landstraße</Umstellung LED-Beleuchtung) 

sind um rd. 351.150 ¬ auf 135.300 ¬ gesunken. 
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2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2022 
 

Im Haushaltjahr 2022 wurden festgesetzt:  

 

im Ergebnishaushalt  
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 29.070 ¬.  
 
Der Ergebnishaushalt war somit gem. § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht ausgeglichen.  

 

im Finanzhaushalt  
- der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf  

- 4.520 ¬ 

- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf + 86.700 ¬ 

- der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  

+ 82.180 ¬. 
 

Der Finanzhaushalt war gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO ausgeglichen.  
 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen waren keine 

veranschlagt. 

 

Für den Ergebnishaushalt lassen die bisherigen Entwicklungen eine leichte Verbesserung gegenüber 

der Planung erwarten. Ursächlich hierfür sind trotz niedrigere Gewerbesteuererträge ein höherer 

Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie höhere Erträge aus der Schlüsselzuweisung A. 

Des Weiteren konnten insbesondere bei den Personalaufwendungen sowie im Bereich Unterhaltung 

der Gemeindestraßen Einsparungen erzielt werden. 

 
Zur Entwicklung des Finanzhaushaltes ist festzuhalten, dass der Saldo der ordentlichen und 

außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Haushaltsansatz: - 4.520 ¬) mit rund + 29.200 ¬ besser 
ausgefallen ist, als geplant. Ursächlich hierfür sind die bereits genannten Verbesserungen im 

Ergebnishaushalt, soweit diese in 2022 zahlungswirksam waren. 

 

Den planmäßigen Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Haushaltsansatz:  

+ 86.700 ¬) steht ein Ergebnis in Höhe von rund + 29.500 ¬ gegenüber. Hauptgrund hierfür ist, dass 

die Fälligkeit der Abrechnung der Wiederkehrenden Beiträge für die Maßnahmen Ausbau >Alte 
Landstraße< und Umstellung auf LED-Beleuchtung in 2023 liegt und deshalb in den Haushaltsplan 

2023 einfließt. 
 

 

Die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten belaufen sich zum Ende des 

Haushaltsjahres 2022 auf 387.650 ¬. 
 

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse aus dem Zahlungsmittelstand sind auf 

107.050 ¬ gesunken. 
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3. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den  
Haushaltsjahren 2023 und 2024 
 

3.1 Gesamtplan Ergebnishaushalt 

 

Der Gesamtbetrag der Erträge und der Gesamtbetrag der Aufwendungen ist wie folgt festgesetzt: 

 

a) Erträge 2023 2024

    

- aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.869.300 ¬ 1.816.200 ¬ 

- Zins- und sonstige Finanzerträge 0 ¬   0 ¬ 

- Gesamterträge  1.869.300 ¬ 1.816.200 ¬ 
 
b) Aufwendungen    

 

- aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.836.750 ¬ 1.812.650 ¬ 

- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 3.150 ¬ 3.000 ¬ 

- Gesamtaufwendungen  1.839.900 ¬ 1.815.650 ¬ 
 
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) + 29.400 ¬ + 550 ¬ 

 
 

Durch die Ausweisung der Jahresüberschüsse wird ersichtlich, dass die veranschlagten 

Aufwendungen vollständig finanziert werden können, mithin also kein Werteverzehr 

(Ressourcenverbrauch) und damit verbunden eine Minderung des Eigenkapitals zur Folge hat. 

 

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt orientieren sich an den Ergebnissen der Vorjahre, der 

regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 sowie an den Vorgaben des 
Haushaltsrundschreibens 2023 und den Orientierungsdaten zum Haushaltsjahr 2023. 
 

Insgesamt sind folgende Aufwendungen veranschlagt: 

   2023 2024 
 

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 117.600 ¬ 120.050 ¬ 

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 215.500 ¬ 116.750 ¬ 

  (insbesondere Aufwendungen für Energie/Wasser/ 

  Abwasser/Abfall, Unterhaltung Gebäude/Grundstücke/ 
  Infrastrukturvermögen, WKB Straßenoberflächenent- 

  wässerung, sonstige Aufwendungen für Sach- und 

  Dienstleistungen, Kostenerstattungen)  

- Abschreibungen  151.000 ¬              150.400 ¬ 

- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- 1.329.350 ¬ 1.407.150 ¬ 

  aufwendungen (insbesondere Personal- und  

  Sachkostenzuschuss Kindertagesstätte, 

  Gewerbesteuerumlage, Kreis- und  

  Verbandsgemeindeumlage) 

- sonstige laufende Aufwendungen (insbesondere  23.300 ¬ 18.300 ¬ 
  Für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 

  Aufwendungen, Versicherungsbeiträge)   

- Zinsaufwendungen  3.150 ¬ 3.000 ¬ 

 

- Summe der Aufwendungen  1.839.900 ¬ 1.815.650 ¬ 
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Dem gegenüber stehen folgende Erträge: 
   2023 2024 

 

- Steuern und ähnliche Abgaben 1.191.250 ¬ 1.206.500 ¬ 

- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 515.250 ¬ 481.400 ¬ 

  Transfererträge (Schlüsselzuweisungen A,  

  Auflösung von Sonderposten aus  
  Zuwendungen) 

- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (insbesondere 52.350 ¬ 52.150 ¬ 

  Entgelte für die Benutzung von öffentlichen  

  Einrichtungen, Wirtschaftswegebeiträge, Erträge aus der  

  Auflösung von Sonderposten für Beiträge und 

  Grabnutzungsentgelte) 

- privatrechtliche Leistungsentgelte (Verkaufserlöse, 24.850 ¬ 24.850 ¬ 

  Mieten und Pachten) 

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen  42.950 ¬ 8.700 ¬ 

- sonstige laufende Erträge (insbesondere 42.650 ¬ 42.600 ¬ 
  Konzessionsabgaben und Auflösung von Sonderposten) 

 
- Summe der Erträge  1.869.200 ¬ 1.816.200 ¬ 
 

3.2 Gesamtplan Finanzhaushalt 
 

Im Finanzhaushalt sind folgende Ein- und Auszahlungen veranschlagt: 
 

a) Einzahlungen  2023 2024 

     
- laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 1.784.700 ¬ 1.732.000 ¬ 

- aus Investitionstätigkeit  260.800 ¬ 58.900 ¬ 

- aus der Aufnahme von Investitionskrediten 0 ¬ 0 ¬ 
 

- Summe der Einzahlungen  2.045.500 ¬ 1.790.900 ¬ 
 

 

b) Auszahlungen  2023 2024 
 

- für laufende Verwaltungstätigkeit 1.689.750 ¬ 1.662.250 ¬ 

- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 3.150 ¬ 3.000 ¬ 

- aus Investitionstätigkeit  183.000 ¬ 100.000 ¬ 

- zur Tilgung von Investitionskrediten 20.000 ¬ 20.000 ¬ 

- Zunahme der Forderungen gegenüber der 42.550 ¬ 5.650 ¬ 

   Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 

-  Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber 107.050 ¬ 0 ¬ 

  der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme 

  von Krediten zur Liquiditätssicherung 
 
 

- Summe der Auszahlungen  2.045.500 ¬ 1.790.900 ¬ 
 

Aus den Veranschlagungen im Finanzhaushalt ergibt sich, dass die laufenden Auszahlungen aus 

Verwaltungstätigkeit, die Zinsauszahlungen sowie die Auszahlungen für Investitionen und Tilgungen 

komplett aus den Einzahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit finanziert werden können.  
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3.3 Erläuterungen zum Teilhaushalt 01 3 Allgemeines 
 

Dem Teilhaushalt 01 sind folgende Produkte zugeordnet: 
 

1110 

1140 

1142 

1143 

2720 

2810 

3650 

3660 

5110 
5410 

5511 

5512 

5530 

5540 

5551 

5559 

57310 

57311 

5750 
 

Verwaltungssteuerung 

Allgemeine zentrale Dienste 

Liegenschaften 

Bauhof 

Büchereien, Bibliotheken 

Heimat- und sonstige Kulturpflege 

Tageseinrichtungen für Kinder 

Einrichtungen der Jugendarbeit 

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 
Gemeindestraßen 

Öffentliches Grün, Landschaftsbau 

Sonstige Erholungseinrichtungen 

Friedhofs- und Bestattungswesen 

Naturschutz- und Landschaftspflege 

Kommunale Forstwirtschaft 

Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege 

Allgemeine öffentliche Einrichtungen 

Dorfgemeinschaftshaus 

Tourismusförderung 

 
  

 

a) Teilergebnishaushalt 01 
 

Das Jahresergebnis des Teilergebnishaushaltes 01 beläuft sich auf 3 375.400 ¬ in 2023 und  

3 322.150 ¬ in 2024. 
 

Darstellung der wesentlichen Aufwendungen nach Produktsachkonten: 
 

Produkt- 

Sachkonto 

 

Bezeichnung/Erläuterung 

 

2023 

 

2024 

11100.5011  Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister 

und Beigeordnete 

15.050 ¬ 15.200 ¬ 

11100.5113 Ehrensold 4.750 ¬  4.800 ¬ 
11100.5231 

11430.5235 

Unterhaltung Gemeindehaus 

Fahrzeugunterhaltung 

2.000 ¬ 

4.200 ¬ 

2.000 ¬ 

4.200 ¬ 

36500.5231 Gebäudeunterhaltung (2023 neue 

Heizungsanlage) 

65.000 ¬ 5.000 ¬ 

36500.5419 Personal- und Sachkostenzuschuss 

Kindertagesstätte 

104.000 ¬ 81.000 ¬ 

54100.5220 Stromkosten Straßenbeleuchtung/WKB`s 13.000 ¬ 13.100 ¬ 

54100.5233 Unterhaltung Gemeindestraßen 15.000 ¬ 12.000 ¬ 

54100.52201 WKB Straßenoberflächenentwässerung   33.550 ¬ 33.550 ¬   
54100.5323 ff Abschreibungen   95.400 ¬  94.900 ¬ 
55300.5231 

57311.5231 

Unterhaltung Leichenhalle (Dachsanierung) 

Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus 

35.000 ¬ 

5.000 ¬ 

1.000 ¬ 

3.500 ¬ 
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Darstellungen der wesentlichen Erträge nach Produktsachkonten: 
 

Produkt- 
Sachkonto 

 
Bezeichnung/Erläuterung 

 
2023 

 
2024 

36500.41442 Zuwendung für neue Heizungsanlage 27.000 ¬ 0 ¬ 
36500.44243 Kostenerstattung der OG Völkersweiler an 

Personal- und Sachkosten Kita 

42.000 ¬ 7.750 ¬ 

54100.4625  Konzessionsabgaben  41.000 ¬ 41.000 ¬ 

55510.4411 

57311.4412 

Erträge aus Verkäufen von Vorräten (Holz) 

Erträge aus Vermietung Dorfgemeinschaftshaus 

14.800 ¬ 

8.200 ¬ 

14.800 ¬ 

   8.200 ¬ 

 
 

b) Teilfinanzhaushalt 01 
 

Im Teilfinanzhaushalt 01 sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen (= zahlungswirksame 
Erträge und Aufwendungen, soweit sie in 2023 bzw. 2024 kassenwirksam werden) 

Investitionsauszahlungen in Höhe von 183.000 ¬ in 2023 bzw. 100.000 ¬ in 2024 veranschlagt. Dem 

gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 260.800 ¬ in 2023 bzw. 58.900 ¬ in 2024.  

 

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze nach Produkten: 
 

Produkt- 

Sachkonto 

 

Bezeichnung/Erläuterung 

 

2023 

 

2024 

11420.7859  Hochwasserschutz, Pauschalansatz 60.000 ¬ 40.000 ¬ 

36500.7859 Erweiterung Kita (Machbarkeitsstudie) 35.000 ¬ 0 ¬ 

54100.6826 Wiederkehrende Beiträge (Alte Landstraße, 

LED-Beleuchtung) 

257.100 ¬ 0 ¬ 

54100.7859 

54100.7859 

54100.7859 

54100.7859 

54100.6816 

55300.6827 

Beleuchtung Radweg 

Stützmauer >Bergstraße< 

Endausbau Schulstraße, Planungskosten 

Errichtung barrierefreie Bushaltestelle 

Zuwendung barrierefreie Bushaltestelle 
Grabnutzungsentgelte 

25.000 ¬ 

8.000 ¬ 

50.000 ¬ 

5.000 ¬ 

0 ¬ 
3.700 ¬ 

0 ¬ 

0 ¬ 

0 ¬ 

60.000 ¬ 

55.200 ¬ 
3.700 ¬ 

    

 

3.4 Erläuterungen zum Teilhaushalt 02 3 Zentrale Finanzdienstleistungen 

 

Der Teilhaushalt 02 ist nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen als eigener Teilhaushalt 

auszuweisen. Er entspricht dem Hauptproduktbereich >6 - Zentrale Finanzdienstleistungen< des 
Produktrahmenplanes und beinhaltet die Produkte Steuern/allgemeine Zuweisungen/allgemeine 

Umlagen sowie Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft. 

 
 

 
a) Teilergebnishaushalt 02 
 

Für den Teilergebnishaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsaufwendungen ein 

Jahresergebnis in Höhe von + 404.800 EUR in 2023 und in Höhe von + 322.700 EUR in 2024.  

 

Darstellung der wesentlichen Haushaltsansätze: 
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 Rechnungs- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 

Bezeichnung/Erläuterung ergebnis ansatz Ansatz ansatz 
 2021 2022 2023 2024 

Erträge     
Grundsteuer A     1.380,96 ¬      1.350 ¬ 1.350 ¬ 1.350 ¬ 

Grundsteuer B   151.558,37 ¬   148.750 ¬   152.500 ¬ 152.500 ¬ 

Gewerbesteuer 101.627,92 ¬   219.650 ¬ 160.000 ¬ 160.000 ¬ 

Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer 

679.412,76 ¬ 654.900 ¬ 764.650 ¬ 782.350 ¬ 

Gemeindeanteil an der 

Umsatzsteuer 

  24.086,23 ¬   21.350 ¬   21.750 ¬   22.700 ¬ 

Hundesteuer     5.874,17 ¬     5.500 ¬     6.400 ¬     6.400 ¬ 

Familienleistungsausgleich   68.854,75 ¬   91.650 ¬   84.600 ¬  81.200 ¬ 

Schlüsselzuweisungen A 
Schlüsselzuweisungen B 

221.406,00 ¬ 
    0 ¬ 

223.450 ¬ 
      0 ¬  

400.400 ¬ 
         40.600 ¬ 

401.000 ¬ 
  43.300 ¬ 

     

 

Die Ansätze bei der Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer orientieren sich an der 

derzeitigen Entwicklung.  

 

Die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf der regionalisierten 

Steuerschätzung vom Mai 2023.  

 

Auch die Fortentwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Ausgleichsleistung für den 
Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab 01.01.1998) sowie die Fortentwicklung der 

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (Systemwechsel Kindergeld) erfolgte auf 

Grund der vorgenannten Orientierungsdaten.  

 

Nachdem die gemeindliche Steuerkraftmesszahl für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 unter dem 

landesdurchschnittlichen Schwellenwert liegen wird, erhält die Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein in 

den Haushaltsjahren 2023 und 2024 weiterhin Schlüsselzuweisungen A nach dem Landesfinanzaus- 

gleichsgesetz.  

 
Nachdem die Ausgleichsmesszahl größer als die Finanzkraftmesszahl ist, erhält die Ortsgemeinde ab 

dem Haushaushaltjahr 2023 erstmals Schlüsselzuweisung B nach dem neuen Landesfinanzaus-

gleichsgesetz. 

 
 

 Rechnungs- Haushalts- Haushalts- Haushalts- 

Bezeichnung/Erläuterung ergebnis ansatz ansatz ansatz 

 2021 2022 2023 2024 

Aufwendungen     
Gewerbesteuerumlage 10.470,66 ¬ 20.300 ¬ 15.350 ¬ 15.350 ¬ 

Kreisumlage  590.372,00 ¬ 596.200 ¬ 658.800 ¬ 726.750 ¬ 

Verbandsgemeindeumlage 486.570,00 ¬ 491.400 ¬ 550.150 ¬ 583.000 ¬ 

Zinsaufwendungen 

für Investitionsdarlehen 

1.221,42 ¬ 6.270 ¬ 3.150 ¬ 3.000 ¬ 

 

Berechnungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das tatsächliche Gewerbesteuer-Ist-

Aufkommen der Ortsgemeinde im Laufe des Haushaltsjahres. Der Umlagesatz beträgt seit dem 
Haushaltsjahr 2020 35 v. H. des Gewerbesteuergrundbetrages. 
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Der Umlagesatz für die Kreisumlage beläuft sich seit dem Haushaltsjahr 2017 unverändert auf 

45,50%. 

Die betragsmäßigen Veränderungen bei der Kreisumlage sind auf Veränderungen bei den 

Umlagegrundlagen (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisung A) zurückzuführen. 

 

Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage beträgt ab dem Haushaltsjahr 2023 36,5 %. Die 

betragsmäßigen Veränderungen bei der Verbandsgemeindeumlage ergeben sich damit - wie bei der 

Kreisumlage - aus den Veränderungen bei den Umlagegrundlagen. 

 
 

b) Teilfinanzhaushalt 02 
 

Für den Teilfinanzhaushalt 02 errechnet sich nach Berücksichtigung der Zinsauszahlungen ein 

Finanzmittelüberschuss in Höhe von 404.800 EUR für das Jahr 2023 und in Höhe von 322.700 EUR für 

das Jahr 2024.  

 

 
4. Entwicklung der Verschuldung  
 

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 ist keine Aufnahme eines Investitionsdarlehens vorgesehen. Die 

Kreditermächtigung aus dem Doppelhaushalt 2021/2022 wird nicht in Anspruch genommen. 

 

Die Entwicklung der Verschuldung aus der Aufnahme von Investitionskrediten stellt sich damit wie 

folgt dar:  
 

 2022  2023  2024  2025  

 EUR  EUR  EUR  EUR  

         

a) Schuldenstand zu Beginn des 

Haushaltsjahres 

407.650  387.650  367.650  347.650  

b) abzüglich Tilgungen 20.000  20.000  20.000  20.000  

         

         

         

c) Schuldenstand am Ende des 

Haushaltsjahres 

387.650  367.650  347.650  327.650  

         

e) Pro-Kopf-Verschuldung  274,93 ¬ 260,74 ¬ 246,56 ¬ 232,38 ¬ 

    (Einwohner 30.06.2021: 1.410)         
 

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz 

(1.000 bis 3.000 Einwohner) beträgt 858,00 ¬ (Stand: 2021). 

 
 
5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge) 
 
Aufgrund der im Ergebnishaushalt festgesetzten Aufwendungen und Erträge bzw. der in der 

Ergebnisrechnung realisierten Aufwendungen und Erträge ergeben sich für die Jahre 2021 bis 2026 

folgende Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge: 
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In dem Haushaltsvorjahr 2021 konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. In den Haushaltjahren 

2023 3 2026 wird mit einem positiven Ergebnis geplant. Der Plan für das Haushaltsvorjahr 2022 sah 

ein Fehlbetrag vor, somit würde ein Ressourcenverbrauch und damit verbunden eine Minderung des 

Eigenanteils eintreten bzw. veranschlagt. 
 

 

6. Entwicklung des Eigenkapitals  
 

Das Eigenkapital in Form der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2020 auf 3.599.905 ¬. Unter 
Berücksichtigung der unter Ziffer 5 dargestellten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des 

Eigenkapitals jeweils zum 31.12. wie folgt dar: 

 
 

 
 

7. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge (sogenannte freie 
Finanzspitze) 
 
Die Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge ermitteln sich aus dem Saldo der ordentlichen 

und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt abzüglich der planmäßigen 

Tilgungen. Für die Jahre 2021 bis 2026 ermitteln sich folgende Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittel-

fehlbeträge: 

-40.000

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

2021
R.Ergebn.

2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan

10.561

-29.070

29.400

550 4.250

15.000

Jahresüberschüsse/-fehlbeträge ¬

2.000.000

2.400.000

2.800.000

3.200.000

3.600.000

4.000.000

2021 2022 2023 2024 2025 2026

3.610.466 3.581.396 3.610.796 3.611.346 3.615.596 3.630.596

Stand Eigenkapital
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Auch für das Haushaltsjahr 2022 wird ein positives Ergebnis (+ 4.750 ¬) erwartet. In dem 

Haushaltsvorjahr 2021 sowie den Haushaltsjahren 2023 bis 2024 können die anfallenden 

Tilgungsleistungen vollständig durch die laufenden Einzahlungen finanziert werden.  

 

 

 

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Folgejahren 
 
Bei der Fortschreibung des Haushaltsplanes für die Jahre 2025 bis 2026 wurden die wesentlichen 
Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Anlehnung an die vorhandenen 

Orientierungsdaten (Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2023, regionalisierte Steuerschätzung 

Mai 2023) unter Berücksichtigung allgemeiner Erfahrungswerte und örtlicher Verhältnisse 

hochgerechnet. Die Veränderungen bei der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ergeben sich aus 

Veränderungen bei den Umlagegrundlagen; bei der Berechnung der Kreisumlage wurde zunächst von 

einem gleichbleibenden Umlagesatz in Höhe von 45,50 % ausgegangen.  

Bei der Berechnung der Verbandsgemeindeumlage wurde ebenfalls ein gleichbleibender Umlagesatz 

in Höhe von 36,5 % zugrunde gelegt.  

Auch für die Planungsjahre 2025 und 2026 zeichnet sich im Ergebnishaushalt ein positives 

Jahresergebnis, d. h. eine Erhöhung des Eigenkapitales, ab. Im Finanzhaushalt der Planungsjahre 
2025 und 2026 kann voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis gerechnet werden.  

In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 sind voraussichtlich keine neuen Investitionsdarlehen 

erforderlich. 

 

  

-50.000

-30.000

-10.000

10.000

30.000

50.000

2021
R.Ergebn.

2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan

11.573

-33.020

71.800

46.750 49.750

55.500

Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge ¬
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9. Schlussbemerkungen 
 
Der Doppelhaushalt 2023/2024 ist in beiden Haushaltjahren im Ergebnishaushalt ein 

Jahresüberschuss ausgewiesen, der Ergebnishaushalt ist somit in beiden Jahren ausgeglichen. 

 

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der 
Tilgungsleistungen im Finanzhaushalt ist in beiden Haushaltsjahren positiv. Der Saldo der Ein- und 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Haushaltjahr 2023 infolge der nachgelagerten 

Beitragszahlung zu den Baumaßnahmen >Ausbau Alte Landstraße< und Umstellung auf LED-

Beleuchtung positiv. Mit diesem Überschuss können u. a. die Verbindlichkeiten aus dem 

Zahlungsmittelbestand gegenüber der Verbandsgemeindekasse (Liquiditätsdarlehen), welche sich in 

den Haushaltsvorjahren insbesondere durch die Vorfinanzierung der Baumaßnahme <Ausbau >Alte 

Landstraße</Umstellung auf LED-Beleuchtung< gebildet haben, abgelöst werden.  

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit negativ, 

welcher jedoch über den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 

abzüglich der Tilgungsleistung finanziert werden kann. 
 

Eine Aufnahme von Investitionskrediten sind in den Haushaltsjahren 2023 und 204 nicht notwendig. 

Aus der aktuellen Haushaltsplanung ergibt sich, dass Ende des Haushaltsjahres 2024 mit liquiden 

Mitteln in Höhe von 48.200 ¬ gerechnet werden kann.   

 

Auch für die Zukunft ist eine solide und sparsame Haushaltsführung unerlässlich. Aufwendungen und 

Auszahlungen sind unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auf ihre 

Notwendigkeit hin zu überprüfen und in der Regel nur dann zu leisten, wenn eine rechtliche 

Verpflichtung hierfür besteht oder diese nicht ohne Schaden für wichtige öffentliche Belange 

unterlassen werden können. Im Bereich der Einnahmen müssen Ertrags- und Einzahlungspotenzial 
soweit als möglich ausgeschöpft werden.  
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Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06   Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Seite :
21.09.2023Datum:

10:09:40Uhrzeit:

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

2022 2023 2024

in ¬ in ¬ in ¬

Planungs-
daten des
Haushalts-
folgejahres

2025

in ¬

Ergebnis
des

Haushalts-
vorvorjahres

2021

in ¬

Ergebnishaushaltlfd. Nr.

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

2026

in ¬

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.191.250 1.206.5001.143.150 1.252.8501.032.795,16 1.291.450

40110000 Grundsteuer A 1.350 1.3501.350 1.3501.380,96 1.350

40120000 Grundsteuer B 152.500 152.500148.750 152.500151.558,37 152.500

40130000 Gewerbesteuer 160.000 160.000219.650 160.000101.627,92 160.000

40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 764.650 782.350654.900 823.750679.412,76 859.800

40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 21.750 22.70021.350 23.25024.086,23 23.750

40330000 Hundesteuer 6.400 6.4005.500 6.4005.874,17 6.400

40521000 Familienleistungsausgleich 84.600 81.20091.650 85.60068.854,75 87.650

E 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge

515.250 481.400251.000+ 481.350296.172,00 493.400

41111000 Schlüsselzuweisung A 400.400 401.000223.450 401.500221.406,00 412.400

41112000 Schlüsselzuweisung B 40.600 43.3000 43.2500,00 44.500

41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU /

vom Land

0 00 025.861,00 0

41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von

Gemeinden und Gemeindeverbänden

0 00 02.822,00 0

41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund

0 00 08.400,00 0

41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land

27.000 00 00,00 0

41449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen

öffentlichen Bereich

10.000 00 00,00 0

41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich

0 00 0500,00 0

41510000 Sonderposten aus Zuwendungen 36.800 36.65027.100 36.15036.736,00 36.050

41590000 Sonstige Sonderposten 450 450450 450447,00 450

E 3 Erträge der sozialen Sicherung 0 00+ 00,00 0

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.350 52.15039.350+ 52.00031.457,23 42.150

43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.

Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)

50 5050 5020,00 50

43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von

Auslagen / Sonstige

700 7001.000 700780,00 700

43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen

Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

1.300 1.3003.600 1.3002.125,46 1.300

43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,

Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen

4.600 4.6004.600 4.6004.543,48 4.600

43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Beiträge und ähnliche Entgelte

42.600 42.60027.000 42.55020.761,00 32.850

43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für

Grabnutzungsentgelte

3.100 2.9003.100 2.8003.227,29 2.650

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.850 24.8505.900+ 24.8503.638,18 24.850

44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten 15.100 15.1001.450 15.100353,00 15.100

44120000 Mieten und Pachten 9.750 9.7504.450 9.7503.285,18 9.750

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.950 8.7009.850+ 8.8001.935,48 8.850

44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom

öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

42.950 8.7009.850 8.8001.900,00 8.850

44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom

privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich

0 00 035,48 0
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Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Gemeinde: 06   Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Seite :
21.09.2023Datum:

10:09:40Uhrzeit:

Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

2022 2023 2024

in ¬ in ¬ in ¬

Planungs-
daten des
Haushalts-
folgejahres

2025

in ¬

Ergebnis
des

Haushalts-
vorvorjahres

2021

in ¬

Ergebnishaushaltlfd. Nr.

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

2026

in ¬

E 7 Sonstige laufende Erträge 42.650 42.60037.550+ 42.55090.316,25 42.450

46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,

Zustellungsgebühren und u.a.

0 00 0465,00 0

46250000 Konzessionsabgaben 41.000 41.00035.000 41.00042.091,59 41.000

46270000 Versicherungserstattungen 0 00 01.808,80 0

46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen

auf Forderungen

0 00 0847,38 0

46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit

Rücklageanteil

0 00 028.920,78 0

46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.650 1.6002.550 1.55014.811,70 1.450

46623000 Erträge aus Zuschreibungen / des Umlaufvermögens

(außer Vorräte und Wertpapiere)

0 00 01.371,00 0

1.456.314,30=E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.869.300 1.816.2001.486.800 1.862.400 1.903.150

E 9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 117.600 120.050118.350- 122.70094.420,29 125.050

50110000 Bürgermeister 14.250 14.40014.400 14.55014.088,00 14.700

50120000 Beigeordnete 800 800800 800821,80 800

50221000 Vergütungen 74.300 75.85070.900 77.40049.309,57 78.900

50222000 Leistungszulagen 0 00 0184,05 0

50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 7.100 7.3506.950 7.7504.352,02 8.050

50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /

Arbeitnehmer

15.050 15.45014.550 15.90010.732,15 16.200

50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /

Sonstige

1.350 1.4001.600 1.4501.009,52 1.500

50629000 Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer /

Sonstige

0 00 079,80 0

50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht

genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer

0 00 03.928,80 0

50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über

Knappschaft)

0 00 0446,58 0

51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige 4.750 4.8009.150 4.8509.468,00 4.900

E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 215.500 116.750118.400- 115.95087.521,97 116.250

52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser /

Abfall

33.400 33.70030.950 34.00019.098,09 34.300

52201000 Laufender Kostenanteil für die

Straßenoberflächenentwässerung

33.550 33.5500 33.5500,00 33.550

52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,

Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

110.550 15.0509.900 14.05015.777,65 14.050

52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,

Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

400 400550 400163,70 400

52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15.300 12.25023.550 12.1505.776,20 12.150

52350000 Fahrzeugunterhaltung 4.200 4.2002.500 4.2004.196,95 4.200

52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen

Anlagen

1.500 1.5001.000 1.500920,28 1.500

52370000 Unterhaltung der Betriebs- und

Geschäftsausstattung

600 600750 600645,74 600

52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-

und sonstige Gebrauchsgegenstände

3.050 2.5502.650 2.5502.957,63 2.550

52470000 Sonstige Verbrauchsmittel 950 9501.050 950166,35 950

52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 400 400250 400304,05 400
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in ¬

52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an

Eigenbetriebe

0 033.550 033.541,65 0

52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an

die EU / an das Land

3.500 3.5003.500 3.5003.017,61 3.500

52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an

private Unternehmen

100 100100 10060,00 100

52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

8.000 8.0008.100 8.000896,07 8.000

E 11 Abschreibungen 151.000 150.40084.750- 149.000127.242,00 134.000

53230000 Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als

Nutzungsberechtigter

12.250 12.25012.250 12.25012.247,00 0

53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte

950 9501.000 950963,00 950

53410000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten

0 01.000 00,00 0

53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden

26.250 26.25025.000 26.25026.280,00 26.250

53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 1.200 1.2001.200 1.2001.180,00 1.200

53580000 Straßen, Wege, Plätze und

Verkehrslenkungsanlagen

101.550 101.05034.850 100.25073.808,00 97.900

53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen

(einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) /

sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.650 1.6505.100 1.6505.104,00 1.650

53620000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und

Boden / soziale Einrichtungen

2.350 2.3500 2.3502.343,00 2.350

53720000 Kulturdenkmäler 50 50100 50111,00 50

53820000 Maschinen und technische Anlagen 3.700 3.7002.500 3.4003.705,00 3.000

53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.050 9501.650 6501.314,00 650

53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen 0 00 087,00 0

53990000 Sonstige Abschreibungen 0 0100 0100,00 0

E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.329.350 1.407.1501.168.650- 1.449.4501.117.620,09 1.492.050

54145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten

50 50100 5070,14 50

54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

an Sonstige

105.000 82.00060.650 84.00030.137,29 86.000

54310000 Gewerbesteuerumlage 15.350 15.35020.300 15.35010.470,66 15.350

54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände /

Landkreise

658.800 726.750596.200 749.100590.372,00 771.650

54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände /

Verbandsgemeinden

550.150 583.000491.400 600.950486.570,00 619.000

E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung 0 0100- 00,00 0

55890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige 

Leistungen / Sonstige

0 0100 00,00 0

E 14 Sonstige laufende Aufwendungen 23.300 18.30019.350- 18.30017.731,17 18.300

56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für

Dienstreisen und Dienstgänge

350 350400 350260,00 350

56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung,

persönliche Ausrüstungsgegenstände

500 500500 500526,54 500
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56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Aufwendungen

5.200 2001.550 2001.734,13 200

56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten

200 2000 2000,00 200

56310000 Büromaterial 150 150150 1508,00 150

56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 50 5050 5047,08 50

56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 750 750650 750675,43 750

56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche

Bekanntmachungen

100 100100 1000,00 100

56360000 Öffentlichkeitsarbeit 100 100400 1000,00 100

56410000 Versicherungsbeiträge 8.450 8.4508.200 8.4507.966,02 8.450

56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,

Berufsvertretungen und Vereinen

1.000 1.0001.000 1.000997,53 1.000

56430000 Sonstige Beiträge 3.250 3.2502.800 3.2501.216,58 3.250

56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und

Sonstiges / Sonstige

0 00 025,20 0

56551000 Einzelwertberichtigung 0 00 01.284,00 0

56630000 Säumniszuschläge 0 00 0243,00 0

56810000 Grundsteuer 450 450450 450417,29 450

56820000 Kraftfahrzeugsteuer 100 100100 100166,00 100

56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige

Steueraufwendungen / sonstige betriebliche

Steueraufwendungen

800 8000 800734,26 800

56920000 Verfügungsmittel 600 600600 600153,32 600

56930000 Repräsentationen 1.000 1.0002.000 1.0001.076,79 1.000

56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende

Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige

250 250400 250200,00 250

1.444.535,52=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

1.836.750 1.812.6501.509.600 1.855.400 1.885.650

11.778,78=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 32.550 3.550-22.800 7.000 17.500

E 17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 0 00+ 084,00 0

47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 0 00 084,00 0

E 18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 3.150 3.0006.270- 2.7501.301,42 2.500

57510000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an

inländische Kreditinstitute

3.150 3.0006.270 2.7501.221,42 2.500

57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /

aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)

0 00 080,00 0

-1.217,42=E 19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und

-aufwendungen

-3.150 -3.000-6.270 -2.750 -2.500

10.561,36=E 20 Ordentliches Ergebnis 29.400 550-29.070 4.250 15.000

0,00E 21 Außerordentliches Ergebnis 0 00 0 0

0,00E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 0 00 0 0

10.561,36=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 29.400 550-29.070 4.250 15.000

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***
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2026

in ¬

F 1 Steuern und ähnliche Abgaben 1.191.250 1.206.5001.143.150+ 1.252.8501.019.153,18 1.291.450

60110000 Grundsteuer A 1.350 1.3501.350 1.3501.359,51 1.350

60120000 Grundsteuer B 152.500 152.500148.750 152.500148.756,00 152.500

60130000 Gewerbesteuer 160.000 160.000219.650 160.000109.193,95 160.000

60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 764.650 782.350654.900 823.750660.318,00 859.800

60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 21.750 22.70021.350 23.25023.790,35 23.750

60330000 Hundesteuer 6.400 6.4005.500 6.4005.909,17 6.400

60521000 Familienleistungsausgleich 84.600 81.20091.650 85.60069.826,20 87.650

F 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfereinzahlungen

478.000 444.300223.450+ 444.750258.989,00 456.900

61111000 Schlüsselzuweisung A 400.400 401.000223.450 401.500221.406,00 412.400

61112000 Schlüsselzuweisung B 40.600 43.3000 43.2500,00 44.500

61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU /

vom Land

0 00 025.861,00 0

61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von

Gemeinden und Gemeindeverbänden

0 00 02.822,00 0

61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund

0 00 08.400,00 0

61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land

27.000 00 00,00 0

61449000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen

öffentlichen Bereich

10.000 00 00,00 0

61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich

0 00 0500,00 0

F 3 Einzahlungen der sozialen Sicherung 0 00+ 00,00 0

F 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.650 6.6509.250+ 6.6506.773,50 6.650

63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a.

Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)

50 5050 5020,00 50

63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von

Auslagen / Sonstige

700 7001.000 700700,00 700

63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen

Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen

1.300 1.3003.600 1.3001.545,23 1.300

63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen,

Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen

4.600 4.6004.600 4.6004.508,27 4.600

F 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.850 24.8505.900+ 24.8503.618,18 24.850

64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten 15.100 15.1001.450 15.100353,00 15.100

64120000 Mieten und Pachten 9.750 9.7504.450 9.7503.265,18 9.750

F 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.950 8.7009.850+ 8.8001.900,00 8.850

64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom

öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und

Gemeindeverbänden

42.950 8.7009.850 8.8001.900,00 8.850

F 7 Sonstige laufende Einzahlungen 41.000 41.00035.000+ 41.00044.550,39 41.000

66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,

Zustellungsgebühren u.a.

0 00 0650,00 0

66250000 Konzessionsabgaben 41.000 41.00035.000 41.00042.091,59 41.000

66270000 Versicherungserstattungen 0 00 01.808,80 0

1.334.984,25=F 8 Summe der laufenden Einzahlungen aus

Verwaltungstätigkeit

1.784.700 1.732.0001.426.600 1.778.900 1.829.700
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F 9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 117.600 120.050118.350- 122.70090.491,49 125.050

70110000 Bürgermeister 14.250 14.40014.400 14.55014.088,00 14.700

70120000 Beigeordnete 800 800800 800821,80 800

70221000 Vergütungen 74.300 75.85070.900 77.40049.309,57 78.900

70222000 Leistungszulagen 0 00 0184,05 0

70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 7.100 7.3506.950 7.7504.352,02 8.050

70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /

Arbeitnehmer

15.050 15.45014.550 15.90010.732,15 16.200

70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung /

Sonstige

1.350 1.4001.600 1.4501.009,52 1.500

70629000 Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer /

Sonstige

0 00 079,80 0

70900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über

Knappschaft)

0 00 0446,58 0

71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige 4.750 4.8009.150 4.8509.468,00 4.900

F 10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 219.500 116.750118.400- 115.95091.050,12 116.250

72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser /

Abfall

37.400 33.70030.950 34.00021.598,15 34.300

72201000 Laufender Kostenanteil für die

Straßenoberflächenentwässerung

33.550 33.5500 33.5500,00 33.550

72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen,

Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

110.550 15.0509.900 14.05017.774,14 14.050

72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,

Gebäude und Gebäudeeinrichtungen

400 400550 400163,70 400

72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 15.300 12.25023.550 12.1505.140,74 12.150

72350000 Fahrzeugunterhaltung 4.200 4.2002.500 4.2004.167,11 4.200

72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen

Anlagen

1.500 1.5001.000 1.500617,18 1.500

72370000 Unterhaltung der Betriebs- und

Geschäftsausstattung

600 600750 600645,74 600

72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-

und sonstige Gebrauchsgegenstände

3.050 2.5502.650 2.5502.957,63 2.550

72470000 Sonstige Verbrauchsmittel 950 9501.050 950166,35 950

72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen /

sonstige Auszahlungen für Sachleistungen

400 400250 400304,05 400

72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an

Eigenbetriebe

0 033.550 033.541,65 0

72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an

die EU / an das Land

3.500 3.5003.500 3.5003.017,61 3.500

72551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an

private Unternehmen

100 100100 10060,00 100

72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen 8.000 8.0008.100 8.000896,07 8.000

F 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.329.350 1.407.1501.168.650- 1.449.4501.118.043,18 1.492.050

74145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Anstalten

50 50100 5070,14 50

74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /

Sonstige

105.000 82.00060.650 84.00030.137,29 86.000

74310000 Gewerbesteuerumlage 15.350 15.35020.300 15.35010.893,75 15.350

74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände /

Landkreise

658.800 726.750596.200 749.100590.372,00 771.650
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74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände /

Verbandsgemeinden

550.150 583.000491.400 600.950486.570,00 619.000

F 13 Auszahlungen der sozialen Sicherung 0 0100- 00,00 0

75890000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige

Leistungen / Sonstige

0 0100 00,00 0

F 14 Sonstige laufende Auszahlungen 23.300 18.30019.350- 18.30017.746,06 18.300

76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für

Dienstreisen und Dienstgänge

350 350400 350617,50 350

76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung,

persönliche Ausrüstungsgegenstände

500 500500 500232,66 500

76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Auszahlungen

5.200 2001.550 2001.015,08 200

76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme

von Rechten und Diensten

200 2000 2006,00 200

76310000 Büromaterial 150 150150 1508,00 150

76320000 Fachliteratur, Zeitschriften 50 5050 5047,08 50

76340000 Telefon, Datenübertragungskosten 750 750650 750675,43 750

76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche

Bekanntmachungen

100 100100 1000,00 100

76360000 Öffentlichkeitsarbeit 100 100400 1000,00 100

76410000 Versicherungsbeiträge 8.450 8.4508.200 8.4508.346,82 8.450

76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,

Berufsvertretungen und Vereinen

1.000 1.0001.000 1.000997,53 1.000

76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und

Sonstiges / sonstige Beiträge

3.250 3.2502.800 3.2502.859,10 3.250

76490000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und

Sonstiges / Sonstige

0 00 025,20 0

76630000 Säumniszuschläge 0 00 0243,00 0

76810000 Grundsteuer 450 450450 450417,29 450

76820000 Kraftfahrzeugsteuer 100 100100 100166,00 100

76890000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich

außerordentliche Auszahlungen / sonstige Steuerauszahlungen

/ sonstige betriebliche Steuerauszahlungen

800 8000 800734,26 800

76920000 Verfügungsmittel 600 600600 600153,32 600

76930000 Repräsentationen 1.000 1.0002.000 1.0001.001,79 1.000

76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich

außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende

Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche

Auszahlungen / Sonstige

250 250400 250200,00 250

1.317.330,85=F 15 Summe der laufenden Auszahlungen aus

Verwaltungstätigkeit

1.689.750 1.662.2501.424.850 1.706.400 1.751.650

17.653,40=F 16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus

Verwaltungstätigkeit

94.950 69.7501.750 72.500 78.050

F 17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 00+ 0221,00 0

67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) 0 00 0221,00 0

F 18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 3.150 3.0006.270- 2.7501.301,42 2.500

77510000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

/ an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

3.150 3.0006.270 2.7501.221,42 2.500

77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige

Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der

Gewerbesteuer (§ 233a AO)

0 00 080,00 0
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Ansätze des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachträge

Ansatz des
ersten

Haushalts-
jahres

Ansatz des
zweiten

Haushalts-
jahres

2022 2023 2024

in ¬ in ¬ in ¬

Planungs-
daten des
Haushalts-
folgejahres

2025

in ¬

Ergebnis
des

Haushalts-
vorvorjahres

2021

in ¬

Finanzhaushaltlfd. Nr.

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

2026

in ¬

-1.080,42=F 19 Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und

-auszahlungen

-3.150 -3.000-6.270 -2.750 -2.500

16.572,98=F 20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 91.800 66.750-4.520 69.750 75.550

0,00F 21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 00 0 0

0,00F 22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen

Leistungsbeziehungen

0 00 0 0

16.572,98=F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und

Auszahlungen

91.800 66.750-4.520 69.750 75.550

F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 55.2000+ 00,00 0

68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen 0 55.2000 00,00 0

F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 260.800 3.70086.700+ 3.7008.078,60 3.700

68260000 Anzahlungen für Beiträge 257.100 083.000 06.152,60 0

68270000 Grabnutzungsentgelte 3.700 3.7003.700 3.7001.926,00 3.700

F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 00+ 00,00 0

8.078,60=F 27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 260.800 58.90086.700 3.700 3.700

F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 0 00- 00,00 0

F 29 Auszahlungen für Sachanlagen 183.000 100.0000- 05.287,29 0

78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete

Anzahlungen

183.000 100.0000 05.287,29 0

F 30 Auszahlungen für Finanzanlagen 0 00- 00,00 0

F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 00- 00,00 0

5.287,29-F 32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 183.000 100.0000 0 0

2.791,31=F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 77.800 -41.10086.700 3.700 3.700

19.364,29=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag 169.600 25.65082.180 73.450 79.250

F 35 Aufnahme von Investitionskrediten 0 00+ 0336.750,00 0

69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom

inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr /

Euro-Währung (fester Zins)

0 00 0336.750,00 0

F 36 Tilgung von Investitionskrediten 20.000 20.00028.500- 20.0005.000,00 20.000

79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom

inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)

20.000 20.00028.500 20.0005.000,00 20.000

331.750,00=F 37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten -20.000 -20.000-28.500 -20.000 -20.000

-342.611,62F 38 Veränderung der Forderungen gegenüber der

Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne

durchlaufende Gelder)

-42.550 -5.650-53.680 -53.450 -59.250

0,00F 39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der

Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

-107.050 00 0 0

-10.861,62=F 40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus

Finanzierungstätigkeit

-169.600 -25.650-82.180 -73.450 -79.250

682,06F 41 Saldo der durchlaufenden Gelder 0 00 0 0

-10.179,56=F 42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung

Finanzmittelfehlbetrag

-169.600 -25.650-82.180 -73.450 -79.250

-341.929,56=F 43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende

Gelder)

-42.550 -5.650-53.680 -53.450 -59.250

nachrichtlich:

F 44 Ausgleich Finanzhaushalt 71.800 46.750-33.020 49.75011.572,98 55.550

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***
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1110 Verwaltungssteuerung

1140 Allgemeine zentrale Dienste

1142 Liegenschaften

1143 Bauhof

2720 Büchereien, Bibliotheken

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3650 Tageseinrichtungen für Kinder

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit

5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5410 Gemeindestraßen

5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5512 Sonstige Erholungseinrichtungen

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

5551 Kommunale Forstwirtschaft

5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

57310 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

57311 Dorfgemeinschaftshaus

5750 Tourismusförderung

Teilhaushalt 01

Allgemeines

zugeordnete Produkte:
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6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

zugeordnete Produkte:

Teilhaushalt 02

Zentrale Finanzdienstleistungen
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Haushaltsvermerke 

 

 

Zweckbindungsvermerke  

 

Die Erträge und Einzahlungen im Produkt 5559 sind zweckgebunden für die Aufwendungen und 

Auszahlungen im Produkt 5559. 

 

Mehrerträge und die damit in Zusammenhang stehenden Mehreinzahlungen bei einem Produkt 

erhöhen die Aufwendungsansätze und die damit in Zusammenhang stehenden Auszahlungen des 

betroffenen Produktes. 

 

 

Regelungen zur Deckungsfähigkeit 

 

Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen kraft Gesetzes 

gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem 

Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. 

 

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb der jeweiligen 

Teilfinanzhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

 

Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes sind einseitig 

deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im selben Teilfinanzhaushalt.  
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bis ein-

schließlich 

Haushalts-

vorjahr 

bereitgestellte 

Mittel

Ansatz des 

Haushalts-

jahres

Planungs-

daten des 

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des 

zweiten 

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des 

dritten 

Haushalts-

folgejahres

2022 2023 2024 2025 2026

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 11420 Liegenschaften

Maßnahme: Hochwasserschutz (Pauschalansatz)

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
60.000       40.000       100.000

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
-60.000 -40.000 -100.000

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 36500 Tageseinrichtung für Kinder

Maßnahme: Erweiterung Kita (Machbarkeitsstudie)

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
35.000       35.000

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
35.000 -35.000

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Ausbau "Alte Landstraße"

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
70.000          70.000

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
1.056.574      1.056.574

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
-986.574 0 0 0 0 0 -986.574

Investitionsübersicht
gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Planungs-

daten der 

weiteren 

Haushalts-

folgejahre 

bis zum 

Abschluss 

der 

Maßnahme

Gesamt

-ein-/aus-

zahlungen 

(über den 

Gesamtzeit-

raum der 

Maßnahme

in ¬

Erläuterungen: 

Erläuterungen: 

Erläuterungen: Zuwendung aus dem Investitionsstock (2019: 8.800 ¬, 2020: 61.200 ¬)
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bis ein-

schließlich 

Haushalts-

vorjahr 

bereitgestellte 

Mittel

Ansatz des 

Haushalts-

jahres

Planungs-

daten des 

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des 

zweiten 

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des 

dritten 

Haushalts-

folgejahres

2022 2023 2024 2025 2026

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Wiederkehrende Beiträge (Ausbau "Alte Landstraße"/LED-Beleuchtung)

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
568.100        257.100     825.200

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
568.100 257.100 825.200

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
120.150        120.150

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
-120.150 -120.150

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Beleuchtung Radweg

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
25.000       25.000

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
-25.000 -25.000

Investitionsübersicht
gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Planungs-

daten der 

weiteren 

Haushalts-

folgejahre 

bis zum 

Abschluss 

der 

Maßnahme

Gesamt

-ein-/aus-

zahlungen 

(über den 

Gesamtzeit-

raum der 

Maßnahme

in ¬

Erläuterungen: 

Erläuterungen: 

Erläuterungen: 
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bis ein-

schließlich 

Haushalts-

vorjahr 

bereitgestellte 

Mittel

Ansatz des 

Haushalts-

jahres

Planungs-

daten des 

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des 

zweiten 

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des 

dritten 

Haushalts-

folgejahres

2022 2023 2024 2025 2026

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindstraßen

Maßnahme: Stützmauer "Bergstraße"

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
8.000         8.000

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
-8.000 -8.000

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Endausbau Schulstraße (Planungskosten)

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
50.000       50.000

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
-50.000 -50.000

Teilhaushalt: 01

Produkt (Leistung): 54100 Gemeindestraßen

Maßnahme: Errichtung barrierefreie Bushaltestelle

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
55.200       55.200

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
5.000         60.000       65.000

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
-5.000 -4.800 -9.800

Investitionsübersicht
gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Planungs-

daten der 

weiteren 

Haushalts-

folgejahre 

bis zum 

Abschluss 

der 

Maßnahme

Gesamt

-ein-/aus-

zahlungen 

(über den 

Gesamtzeit-

raum der 

Maßnahme

in ¬

Erläuterungen: 

Erläuterungen: 

Erläuterungen: 

53



bis ein-

schließlich 

Haushalts-

vorjahr 

bereitgestellte 

Mittel

Ansatz des 

Haushalts-

jahres

Planungs-

daten des 

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des 

zweiten 

Haushalts-

folgejahres

Planungs-

daten des 

dritten 

Haushalts-

folgejahres

2022 2023 2024 2025 2026

Teilhaushalt:

Produkt (Leistung): 55300 Friehof- und Bestattungswesen

Maßnahme: Grabnutzungsentgelte

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
3.700         3.700         3.700           3.700          14.800

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
3.700 3.700 3.700 3.700 14.800

Teilhaushalt:

Produkt (Leistung): 

Maßnahme:

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0

Teilhaushalt:

Produkt (Leistung): 

Maßnahme:

Summe der Einzahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

Summe der Auszahlungen aus 

Investitionstätigkeit
0

darunter:

mit Verpflichtungsermächtigung

in Vorjahren bereits gebunden

Verpflichtungsermächtigungen

Summe der Ein- und Auszahlungen

 aus Investitionstätigkeit
0 0 0 0 0 0 0

Investitionsübersicht
gem. § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO

Planungs-

daten der 

weiteren 

Haushalts-

folgejahre 

bis zum 

Abschluss 

der 

Maßnahme

Gesamt

-ein-/aus-

zahlungen 

(über den 

Gesamtzeit-

raum der 

Maßnahme

in ¬

Erläuterungen: 

Erläuterungen: 

Erläuterungen: 
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4_/4.=

`BGMNaECBE

;4.46/0/4::<=3V �=/4.?8:/<=3 <=T ;4X6./09?8>/<=3 T40 °U.>34546=09?8>/0?8<040

@ABQCHA jA\JKBAIQNDP MA\ `BGMNaE\ k MAB lAI\ENDP

;4.3:8=T?8::4 46=09?:R b4:04=0/<14

lAI\ENDP\NtOCDP

u69?4.<=3 <=T �=/4.?8:/<=3 T40 °U.>34546=09?8>/0?8<040 8:0 p4=/.8:4 W6=.69?/<=3 >2. T80 Ä./:69?4 °U.>:414=R Y8_658:4 d<0:80/<=3 T<.9? S4546=T4V Z4.46=4 <=T W6=XU?=4.R

]IAHA

S.<=Tp8?:4=x W6=XU?=4.cn8?.404.341=60

y4==p8?:4=x d<>X8=T r4 W6=XU?=4.
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W � � ��¨����¨����� ��¨�� ��¨�� ��¨��
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������������� ~������� �¢� "%� ©����ª���  !� �������%()��
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º%������%�������
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������� � � �
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������������� �%���� ��"  �()��� �������¨���¨� ����� ����� �����

�uU=0/634 :8<>4=T4 W./.i34W � � ���¨����� � � �

��������� ~������ ��� "�� ���������  !�

¡¢(#����������

���¨����� � � �

£~ ¤ ��¥¥� "�� ������"�� ~������ ���

��������������%�#�%�

¨���� ������¨������� ������ ������ ������

�����74.0U=8:¦ <=T Z4.0U.3<=308<>X4=T<=34=W § ¦ ¨����������¨� ¨���� ¨���� ¨�¨��

������������� ����¢������ ������������� ����� ����� �����

��������� $�%������ª������ ���¨� � � �

����������� ©�%����� ª� ����!������#����� «

��'�%���)¥��

����¨���� ��� ��� ���

����������� ©�%����� ª�� �����ª�%()��

�!ª%�� ���%()����� « ��'�%���)¥��

����������� ����� ����� �����

�����¬���  ���!�����'��������"����� «

��'�%���)¥�� « �!���%��

����� � � �

���¬�����  ���()��%���� $!)������� ��() +�)������

¢'�� ®��**�()���¯

������ � � �

�¨����d<>X4=T<=34= >2. u89?¦ <=T °64=0/:460/<=34=W ±² ¦ ������������¨� ������ ���¨�� ������

�������������� ������"����� �¢� ~����%� « ³����� «

�'������ « �'����
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����¢������� ��" �!���%�� µ�'���()����������"�
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Gemeinde: 06   Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Produkthaushalt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6110

61100

Produkt

Leistung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Finanzwirtschaft61

611

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich

Ortsbürgermeister Pascal Braun Pflichtaufgabe

Verantwortlich Art der Aufgabe

Gesetze (insb. Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,

Landesfinanzausgleichsgesetz), Satzungen (Haushaltssatzungen,

Hundesteuersatzung)

Steuerpflichtige, Verbandsgemeinde, Landkreis, Land

Auftragsgrundlage Zielgruppe

extern

Produktart

Zentrale Bereitstellung von allgemeinen Deckungsmitteln durch die Erhebung von Steuern bzw. die Vereinnahmung von allgemeinen Zuweisungen und Ausgleichsleistungen,

Verausgabung von allgemeinen Umlagen an Land, Landkreis und Verbandsgemeinde

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Ausgleichsleistungen nach dem

Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fonds Deutsche Einheit, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Leistungsumfang

Haushaltsausgleich

Ziele

Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

    1.143.150Steuern und ähnliche AbgabenE 1 +     1.191.250    1.032.795,16     1.206.500     1.252.850     1.291.450

        1.35040110000 Grundsteuer A         1.350        1.380,96         1.350         1.350         1.350

      148.75040120000 Grundsteuer B       152.500      151.558,37       152.500       152.500       152.500

      219.65040130000 Gewerbesteuer       160.000      101.627,92       160.000       160.000       160.000

      654.90040210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer       764.650      679.412,76       782.350       823.750       859.800

       21.35040220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer        21.750       24.086,23        22.700        23.250        23.750

        5.50040330000 Hundesteuer         6.400        5.874,17         6.400         6.400         6.400

       91.65040521000 Familienleistungsausgleich        84.600       68.854,75        81.200        85.600        87.650

      223.450Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige

Transfererträge

E 2 +       441.000      250.089,00       444.300       444.750       456.900

      223.45041111000 Schlüsselzuweisung A       400.400      221.406,00       401.000       401.500       412.400

            041112000 Schlüsselzuweisung B        40.600            0,00        43.300        43.250        44.500

            041320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von

der EU / vom Land

Gewerbesteuerkompensationsmittel

            0       25.861,00             0             0             0

            041330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von

der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden

            0        2.822,00             0             0             0

            0Sonstige laufende ErträgeE 7 +             0       31.139,16             0             0             0

            046611000 Erträge aus der Auflösung von

Wertberichtigungen auf Forderungen

            0          847,38             0             0             0

            046612000 Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten mit Rücklageanteil

            0       28.920,78             0             0             0

            046623000 Erträge aus Zuschreibungen / des

Umlaufvermögens (außer Vorräte und Wertpapiere)

            0        1.371,00             0             0             0

=E 8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

    1.366.600     1.632.250    1.314.023,32     1.650.800     1.697.600     1.748.350

            0AbschreibungenE 11 -             0           87,00             0             0             0

            053940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen             0           87,00             0             0             0

    1.107.900Zuwendungen, Umlagen und sonstige

Transferaufwendungen

E 12 -     1.224.300    1.087.412,66     1.325.100     1.365.400     1.406.000

(alle Beträge in EUR) 111



Gemeinde: 06   Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Produkthaushalt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6110

61100

Produkt

Leistung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Finanzwirtschaft61

611

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich

Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

       20.30054310000 Gewerbesteuerumlage        15.350       10.470,66        15.350        15.350        15.350

      596.20054421000 Allgemeine Umlagen an

Gemeindeverbände / Landkreise

Kreisumlage

      658.800      590.372,00       726.750       749.100       771.650

      491.40054423000 Allgemeine Umlagen an

Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden

Verbandsgemeindeumlage

      550.150      486.570,00       583.000       600.950       619.000

            0Sonstige laufenden AufwendungenE 14 -             0        1.284,00             0             0             0

            056551000 Einzelwertberichtigung             0        1.284,00             0             0             0

=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

    1.107.900     1.224.300    1.088.783,66     1.325.100     1.365.400     1.406.000

=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit       258.700       407.950      225.239,66       325.700       332.200       342.350

=E 19 Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und

-aufwendungen

            0             0            0,00             0             0             0

=E 20 Ordentliches Ergebnis       258.700       407.950      225.239,66       325.700       332.200       342.350

=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

      258.700       407.950      225.239,66       325.700       332.200       342.350

(alle Beträge in EUR) 112



Gemeinde: 06   Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Produkthaushalt

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen6110

61100

Produkt

Leistung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Finanzwirtschaft61

611

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich

Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

      258.700       407.950      181.406,43       325.700       332.200       342.350

=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

      258.700       407.950      181.406,43       325.700       332.200       342.350

(alle Beträge in EUR) 113



Gemeinde: 06   Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Produkthaushalt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft6120

61200

Produkt

Leistung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Allgemeine Finanzwirtschaft61

612

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich

Ortsbürgermeister Pascal Braun Funktionsaufgabe

Verantwortlich Art der Aufgabe

Gemeindeordnung, Beschlüsse der Gremien Banken, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage Zielgruppe

extern

Produktart

Zinsaufwendungen und -erträge, Ein- und Auszahlungen für Kredite, Personalkosten und Personalkostenerstattungen für Bedienstete, die auch für eine anderen

Gebietskörperschaft tätig sind

Verbale Beschreibung des Produkts / der Leistung

Abwicklung von Darlehen, Zinseinnahmen, Tätigkeiten des Gemeindearbeiters für Dritte (insbesondere Ortsgemeinde Völkersweiler)

Leistungsumfang

Optimierung der Zinserträge bzw. -aufwendungen

Ziele

Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026Nr.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

            0Sonstige laufende ErträgeE 7 +             0          465,00             0             0             0

            046220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren,

Zustellungsgebühren und u.a.

            0          465,00             0             0             0

=E 8 Summe der laufenden Erträge aus

Verwaltungstätigkeit

            0             0          465,00             0             0             0

=E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus

Verwaltungstätigkeit

            0             0            0,00             0             0             0

=E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit             0             0          465,00             0             0             0

            0Zinserträge und sonstige FinanzerträgeE 17 +             0           84,00             0             0             0

            047920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a

AO)

            0           84,00             0             0             0

        6.270Zinsaufwendungen und sonstige FinanzaufwendungenE 18 -         3.150        1.301,42         3.000         2.750         2.500

        6.27057510000 Zinsaufwendungen und sonstige

Finanzaufwendungen / an den inländischen

Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute

        3.150        1.221,42         3.000         2.750         2.500

            057910000 Sonstige Zinsen und sonstige

Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der

Gewerbesteuer (§ 233a AO)

            0           80,00             0             0             0

=E 19 Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und

-aufwendungen

       -6.270        -3.150       -1.217,42        -3.000        -2.750        -2.500

=E 20 Ordentliches Ergebnis        -6.270        -3.150         -752,42        -3.000        -2.750        -2.500

=E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss /

Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts

       -6.270        -3.150         -752,42        -3.000        -2.750        -2.500

(alle Beträge in EUR) 114



Gemeinde: 06   Ortsgemeinde Gossersw.-Stein

Produkthaushalt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft6120

61200

Produkt

Leistung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Allgemeine Finanzwirtschaft61

612

Produktbereich

Produktgruppe

Zentrale Finanzleistungen6Hauptproduktbereich

Ergebnis 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026Ein- und Auszahlungsarten

Teilfinanzhaushalt

Nr.

F 23 Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein-

und Auszahlungen

       -6.270        -3.150         -430,42        -3.000        -2.750        -2.500

=F 34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des

Teilhaushalts

       -6.270        -3.150         -430,42        -3.000        -2.750        -2.500

(alle Beträge in EUR) 115
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Stellenplan Gossersweiler - Stein

HHJahr am

2024 2023 2022 30.06.2022

1. Beamte:

Ortsbürgermeister 1,00 1,00 1,00 1,00

Ortsbeigeordnete 2,00 2,00 2,00 1,00

2. Beschäftigte:

Gemeindearbeiter EGr. 5 1,00 1,00 1,00 1,00 Aufschlüsselung der Lohnkosten 

nach Arbeitsanfall

Gemeindearbeiter EGr. 3 0,50 0,50 0,50 0,50 Aufschlüsselung der Lohnkosten

nach Arbeitsanfall

Beschäftigte Pauschal 0,46 0,46 0,46 0,46

4,96 4,96 4,96 3,96 gleichzeitig Gesamtpersonal

Teilhaushalt I - V

Beschäftigte Pauschal 0,46 0,46 0,46 0,46

gesamter Stellenanteil ca.  0,46 Stelle 

(EGr. 1, St. 2) auf  3 geringfügig 

Beschäftigte verteilt.             

Stellen Teilhaushalt I - V 0,46 0,46 0,46 0,46

Nachrichtlich:  (Pauschalbeschäftigte)

Stellen Teilhaushalt I

Teilhaushalt I - Allgemeines 

Stellenvermerke (ku, kw) u. 

Erläuterungen (z.B. zu Planstellen, d. 

nicht d. allgemeinen 

Obergrenzenregelungen unterliegen, 

oder zu wesentl. Abweichungen 

gegenüber d. Stellenplan d. 

kommende 

Haushalts-        

jahre

Bes.Gruppe 

Entgelt-

gruppe

Ist-

Stellen 

lfd.             

tatsächl. 

besetzt  

119 



120 



����� ������

��	
���
�

�������

����	

���������

����� �	 ������

��


��	
���
�����


����	

���������

����� �	� ����

��


��	
���
�����


���� ���� ����

� �� !"#!�

�
$!%&"�' "(#)!"*!� +,% -%!'"*./+�.#0!� +,%

1�2!3*"*"4�!�
�5678�� �8678�� ��678��

�
$!%&"�' "(#)!"*!� ./3 -%!'"*./+�.#0!� 9/%

:";/"'"*<*33"(#!%/�=
>? ��67��� @ @

�
$!%&"�' "(#)!"*!� ./3 $4%=<�=!�A '"! -%!'"*@

./+�.#0!� B"%%*3(#.+* "(# = !"(#)400!�

C DEFFG HGI JIGHKLMENOMPFGO QRQSTUU VWTSWCU VQTSWCU

��������	


��������	������������	���������������������������

 +'7

X%7

�%*

Y=!07 Z �6 �&37 � X%7 � [!0\$]^

"� _

`a
��� b��
���������c ���d������e����� �����fd�� ��� ���d���
�������� �� g����� ��� �������
e�

�

121



122



���

�������	
�

��� ���

����������

�� ��� ����

��� ���

���������

��� ����

�	���

���� �	���� �	����� 	��������

	� � 	� � 	� � 	� � 	� � 	� � 	� �

� !"#!$$%

&' () *+

�,	�
��������- .�/�01� .�/�01� 23/�01� 2��1� ������ �2��1� 20/�01�

4���	����5�

67889: .�/�01� .�/�01� 23/�01� 2��1� ������ �2��1� 20/�01�

�;01� ���1� 1����

�1����

0��1� 0��<��� <��<�� /��<�� 01�<��

�/���� 2�0�/1�� 220�/1� 220�/1� 2���/1� �;0/� �����

���������	
��������������������
�������������������

���������	
���������
���

����

=>?9 @9A 6B?7C@
6B?7C@9D@E9DFG HIA @JF =J7F?JCGFKJ?A

LMLN

����

O��

P�Q��	���;

�	�������

�
���	����

�	�;

R������������

��	� �	�

ST������

�U�� ���

V
���� ��

��� ���

��� ���2

�� ���

123



���

�������	
�

��� ���

����������

�� ��� ����

��� ���

���������

��� ����

�	���

���� �	���� �	����� 	��������

	� � 	� � 	� � 	� � 	� � 	� � 	� �

� !"#!$$%

&' () *+

�,	�
��������- .�/�01� �2/�01� �0/�01� ����� ������ ������ �./�01�

3���	����4�

567789 .�/�01� �2/�01� �0/�01� ����� ������ ������ �./�01�

� � �

: ;��;�� 01�;��

� �

0��;�� :<01�

���������	
��������������������
�������������������

���������	
���������
���

����

=>?8 @8A 5B?6C@
5B?6C@8D@E8DFG HIA @JF =J6F?JCGFKJ?A

LMLN

����

O��

P�Q��	���<

�	�������

�
���	����

�	�<

R������������

��	� �	�

ST������

�U�� ���

V
���� ��

��� ���

��� ���.

;1� 1���� 1�;1� 11�;��

���1� :1���� :/��1� �;:�/1�� ��0�/1� ��:�/1� ��0�/1� �<0/�

124



���

�������	
�

��� ���

����������

�� ��� ����

��� ���

���������

��� ����

�	���

���� �	���� �	����� 	��������

	�  	�  	�  	� � 	�  	�  	�  

�!"#$"%%&

'( )*! +,

�-	�
��������. ��/�01� �0/�01� ��/�01� ��/1� ������ ���/1� ��/�01�

2���	����3�

456678 ��/�01� �0/�01� ��/�01� ��/1� ������ ���/1� ��/�01�

���������	
��������������������
�������������������

���������	
���������
���

����

9:;7 <7= 4>;5?<
4>;5?<7@<A7@BC DE= <FB 9F5B;F?CBGF;=

HIHJ

����

K��

L�M��	���N

�	�������

�
���	����

�	�N

O������������

��	� �	�

PQ������

�R�� ���

S
���� ��

��� ���

��� ���1

T�� 1���� 1�T�� 1��T��

� ��0�/1� U0�V1� �/0�/1�

U T��T�� 0��T��

��0�/1� �TU�/1� �N0/� U�V1� U1����

11�T�� UN01�

� � �� �

125



���

�������	
�

��� ���

����������

�� ��� ����

��� ���

���������

��� ����

�	���

���� �	���� �	����� 	��������

	�  	�  	�  	� � 	�  	�  	�  

�!"#$"%%&

'( )*! +,

�-	�
��������. ��/�0�� 1�/�0�� 1�/�0�� ����� ������ ������ 1�/�0��

2���	����3�

456678 ��/�0�� 1�/�0�� 1�/�0�� ����� ������ ������ 1�/�0��

� � �� �

9�/�� 9����� 90�/�� �09�/��

9 :��:�� ���:�� ���:�� 9;0��

� 110�/�� �:9�/�� �/0�/�� �;0/�

<�� ����� ��<�� ���:��

���������	
��������������������
�������������������

���������	
���������
���

����

=>?7 @7A 4B?5C@
4B?5C@7D@E7DFG HIA @JF =J5F?JCGFKJ?A

LMLN

����

O��

P�Q��	���;

�	�������

�
���	����

�	�;

R������������

��	� �	�

ST������

�U�� ���

V
���� ��

��� ���

��� ���0

126



���������	
��������	��
����

����� � � ��� � ��� � �������

��

����
�� �	��

 � ��
���	!

�"���#����

����
�� �	��

 � $%��	��

��
���	�"���!

#����

����
�� �	��

 �  ��		��

��
���	�"���!

#����

����
�� �	��

 �� %��	����

��
���	�"���!

#����

&'&� &'&( &'&) &'&* ���

�� ��
���	#��� &'&+

�� ��
���	#��� &'&&

�� ��
���	#��� &'&�

,-../

����	��	���  ��

0�1�	�	�"�2�� �	� �"���

$���"� 3�� �	� 
� 3�� �	� $
�

4���
� 
���

��������	
����
���
��
���������	����������	�������


���������	����
������
��������
�����������

&'&+

�� 5

67 89 9:;< :; =>?@;@A@B:9=>C? DC:>C;E@ABC <F9 GFH9>FAI9JF>? H;< FAAC GFH9>FAI9K@?JF>?C FHELHEM>?C;N :; <C;C;

OC?PEA:=>IH;B9C?QR=>I:BH;BC; KC?F;9=>AFBI SF?C;N FH9 <C?C; T;F;9P?H=>;F>QC UH9LF>AH;BC; ERAA:B SC?<C;V

���������	�

127



lfd Nr.

Saldo der 

ordentlichen 

und 

außerordentlich

en Ein- und 

Auszahlungen (§ 

2 Abs. 1 Satz 1 

Posten F 23 

GemHVO)

./. Planmäßige 

Tilgung (§ 2 

Abs. 1 Satz 1 

Posten F 36 

GemHVO)

=

 Betrag

1
5. Haushaltsvorjahr 

(lt. festgestelltem Jahresabschluss)
2018 58.609,10 5.000,00 53.609,10

2
4. Haushaltsvorjahr 

(lt. Jahresabschluss)
2019 38.132,79 5.000,00 33.132,79

3
3. Haushaltsvorjahr 

(lt. Jahresabschluss)
2020 -20.182,38 5.000,00 -25.182,38 

4
2. Haushaltsvorjahr

(lt. Jahresabschluss)
2021 16.572,98 5.000,00 11.572,98

5
1. Haushaltsvorjahr 

(Ansatz des Haushaltsvorjahres)
2022 -4.520,00 28.500,00 -33.020,00 

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2023 91.800,00 20.000,00 71.800,00

7 Zwischensumme 111.912,49

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 66.750,00 20.000,00 46.750,00

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 69.750,00 20.000,00 49.750,00

10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 75.550,00 20.000,00 55.550,00

11 Summe 263.962,49

voraussichtlicher Finanzmittelüberschuss 2022  4.729,01 ¬

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der 

Finanzrechnung

Jahr

in ¬
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lfd. Nr. Betrag in ¬

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 45.432,81

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss) 2019 -12.754,99 

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss) 2020 -86.934,82 

4 2. Haushaltsvorjahr (lt. Jahresabschluss) 2021 10.561,36

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge) * 2022 -29.070,00 

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2023 29.400,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6) -43.365,64 

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024 550,00

9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025 4.250,00

10 3 Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 15.000,00

11 Summe -23.565,64 

* voraussichtliches Jahresergebnis 2022: -20.000,00 ¬

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Jahr
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lfd. 

Nr.

Ergebnis
(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Betrag

nachrichtlich: 

aufgelaufenes 

Eigenkapital

2023

1 Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020 3.599.905

2 + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021 10.561 3.610.466

3 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022 * -29.070 3.581.396

4 + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023 29.400 3.610.796

5 + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024 550 3.611.346

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsjahres 2025 4.250 3.615.596

7 + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026 15.000 3.630.596

* voraussichtliches Jahresergebnis  -20.000,00 ¬

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

in ¬

132



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

133



������ ��� �	
	�
���	

������ �� ��������� �������
�����

Bilanz 2021

������ !"!#$%&'�! ()*)+*+,+, ()*)+*+,+)

-. / -. /

01��2�

34564 7

�8
��
����9:6;<7

�=�>���?@ABC4567

DE FGHIJKLKMNOJKG PEQRSEPTQUVSPEDWPESXXUTV

DEDE YNNIZKM[KHHK \KMNOJKG]JKJKG]Z^G_K SXEWXRUQQPDET`SUQQ

)*)*(* a��b c'� d!e�&'�'�%!&�"&� f&&� gh*ihjk,,l)*+(gk,,

DETE mInoIGHIJKG PEQTVEP``UVSPED`VETVSUTV

)*+*)* pbcqk r%s&'�! gg+*ltgk,)gg+*ltgk,)

)*+*+* u%!&'�#� "!v�vb"'� as"!q&'f�w� "!q #s"!q&'f�w&#c��� � x�� '� )+h*j+hk+j)+i*h)gk+j

)*+*(* ��vb"'� as"!q&'f�w� "!q #s"!q&'f�w&#c��� � x�� '� )*g,j*))jk(,)*g(t*jl+k(,

)*+*g* d!ysb&'s"w'"se�sz{#�! +*lt(*+ggk+++*j((*()gk++

)*+*l* |"!&'#�#�!&'}!q�k ~�!wz}c�s )*jgtk,,)*htlk,,

)*+*j* �b&� �!�!k '�� !�&� � �!cb#�!k rb s��"#� g(*(j,k,,gj*)j+k,,

)*+*h* ��'s��v&� "!q a�&� }y'&b"&&'b''"!# t*il,k,,(*ig)k,,

)*+*),* a�c��&'�'� �!�b c"!#�!k �!cb#�! �z �b" )*(g+*h)gkjg)*(g,*jg,kgt

TE �NHI��LKMNOJKG SSEQVSUXR`DESPPUVP

TEDE \�MM^ZK VEQXQUP``EPVRU`V

+*)*)* x% �k ��cy&� "!q ��'s��v&&'%yy� t*,h,kl((*ltjk(t

TETE ��M_KM�GJKG �G_ ]�G]Z[JK \KMNOJKG]JKJKG]Z^G_K `XEWRSUTSTREXQWUTD

+*+*)* �yy�!'c�� �s�� 'c�� � r%sq�s"!#�!k r%sq�s"!#�! b"& �sb!&y�sc��&'"!#�! (j*hg(k)t+j*,lhk(+

+*+*+* $s�eb's�� 'c�� � r%sq�s"!#�! b"& ���y�s"!#�! "!q ���&'"!#�! )hk,,,k,,

+*+*j* u%!&'�#� ��sz{#�!&#�#�!&'}!q� )*))(k,ijg,khi

g* x�� !"!#&bv#s�!�"!#&�%&'�! (*jg)k(h+*,glk,,

g*+* u%!&'�#� x�� !"!#&bv#s�!�"!#&�%&'�! (*jg)k(h+*,glk,,

�[HIG�]�NNK PEDTTESDPURWPET`QEQQQUXD

134



������ ��� �	
	�
���	

������ �� ��������� �������
�����

Bilanz 2021

������ !"!#$%&'�! ()*)+*+,+, ()*)+*+,+)

-. / -. /

�����2�

34564 7

�8
��
����9:6;<7

�=�>���?@ABC4567

DE �[JKG�I�[ZIH `EPDQESPPURS`EVWWEWQVU`X

)*)* |b��'bcsf�wcb#� (*tii*i,tk(h(*lhl*hg,k+,

)*(* �b s�&fv�s&� "&&��b s�&y� cv�'sb# ),*tl)k(l�hl*i(gkh+

TE m�G_KM��]ZKG DEXXWEQQRU``DEWRVEDSPUTV

+*)* u%!q�s�%&'�! yfs ��cb&'"!#�! b"& q�z w%zz"!bc�! r�!b!�b"&#c��� ,k,,+h*i+,kjh

+*+* u%!q�s�%&'�! �"z �!cb#�e�sz{#�! )*h)j*gljk+h)*hjt*,+tk)(

+*+*)* u%!q�s�%&'�! b"& �"��!q"!#�! h)(*)ghkiihgi*hhgkii

+*+*+* u%!q�s�%&'�! b"& ���'s}#�! "!q } !c�� �! �!'#�c'�! (,h*(l(kj((+i*)+gkj(

+*+*(* u%!q�s�%&'�! b"& �!�b c"!#�! yfs �!cb#�e�sz{#�! lit*itgktllil*,)tkg)

+*t* u%!q�s�%&'�! b"& asbv!"'�"!#&�!'#�c'�! t+*ll)k,tt)*hjgk(g

+*j* u%!&'�#� u%!q�s�%&'�! )h*hjik,,)i*(+lk,,

`E ��n�]ZKHH�GJKG PRE`SXUWSRXET`DUXS

(*)* xf�w&'�cc"!#�! yfs $�!&�%!�! "!q } !c�� � ��s�yc�� '"!#�! t(*t)hk,,tl*,hik,,

(*g* u%!&'�#� xf�w&'�cc"!#�! )(*h(,kig++*)g+khg

SE \KM�[G_H[no�K[ZKG VVVEVW`URXVRPERDRU`S

g*+* ��sv�!qc�� w��'�! b"& |s�q�'b"y!b z�! g,j*lt,k,,jt*i,,k,,

g*+*)* ��sv�!qc�� w��'�! b"& |s�q�'b"y!b z�! yfs d!e�&'�'�%!�! g,j*lt,k,,jt*i,,k,,

g*t* ��sv�!qc�� w��'�! b"& ���y�s"!#�! "!q ���&'"!#�! g*(ihk)(j*g)hkh(

g*j* ��sv�!qc�� w��'�! #�#�!fv�s e�sv"!q�!�! �!'�s!� z�! (*jl)k+(+*t(lkg)

g*i* ��sv�!qc�� w��'�! #�#�!fv�s u%!q�se�sz{#�!k ����we�sv}!q�!k �!&'bc'�! q�& {yy�!'c�� �! x�� '&k s�� '&y} �#�!

w%zz"!bc�! u'�y'"!#�!

)*g(,k+i)*,,(kg,

g*),* ��sv�!qc�� w��'�! #�#�!fv�s q�z &%!&'�#�! {yy�!'c�� �! ��s��� )(g*t,(khlgjj*gl(ktj

g*))* u%!&'�#� ��sv�!qc�� w��'�! (*ht,k+j)+*(itk)(

�[HIG�]�NNK PEDTTESDPURWPET`QEQQQUXD

��� ���  � ¡ ¢£¤¥  ¦§£¨©�ª¦ ���

135


